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1 Anlass und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Waldenbuch plant die 3. Änderung des Bebauungsplans „Liebenau I“ 

(vgl. Abb. 2 und 3. Aktuell ist eine Neubebauung im Bereich der Grundstücke Am 

Waldrand 1 und 3 geplant. An den restlichen Bestandsgebäuden sind derzeit kei-

ne konkreten Baumaßnahmen vorgesehen. 

Um ausschließen zu können, dass durch das geplante Vorhaben sowohl streng 

geschützte als auch besonders geschützte Arten beeinträchtigt werden, ist die 

Betroffenheit dieser Arten durch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung ab-

zuklären. Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prüfenden Arten-

spektrums müssen diejenigen Arten einer saP nicht unterzogen werden, für die 

eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird in einem ersten Schritt die 

Relevanz ermittelt. Die Relevanzprüfung kann mit Hilfe von Datenrecherchen o-

der/und durch eine Vorbegehung zur Ermittlung geeigneter Lebensraumbedingun-

gen erfolgen. Hierdurch werden die Arten identifiziert, die vom Vorhaben tatsäch-

lich betroffen sein können. Für den Fall der Relevanz erfolgt dann im zweiten 

Schritt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. 

Die artenschutzrechtliche Vorprüfung (vgl. Kap. 4) kommt zu dem Ergebnis, dass 

im Plangebiet für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien sowie für 

die Haselmaus Habitatpotenzial vorhanden ist und ein Vorkommen sowie eine 

Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden kann. Zur Bewertung des Vor-

habens im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG ist 

für die genannten Artengruppen eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich (vgl. Kap. 5-8). 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 

lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Arti-

keln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der 

wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) verankert. Im 

nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen 

der §§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 

BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unver-

meidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 

17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, 
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sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen 

Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten 

untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt 

sind. Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen  oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2018) 

 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschrän-

kungen hinsichtlich der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß 
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gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Ver-

letzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und 

diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nach-

stellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder 

Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-

gungen unvermeidbar sind. Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 

Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen (CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestän-

de nach § 44 BNatSchG erfüllt, so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter 

Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) unter Umständen dennoch 

zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend 

definiert worden, so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen 

Begrifflichkeiten zur Bewertung der rechtlichen Konsequenzen erforderlich wird. 

Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im vorliegenden Fachgutachten orientiert 

sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen (z. 

B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Untersuchungsgebiet 

 

Das Plangebiet befindet sich im Osten von Waldenbuch, zwischen der L 1185, der 

Liebenaustraße und Am Waldrand. Auf der Fläche sind mehrere Gebäude vor-

handen (Musikerheim Am Aichgrund 2, Asylbewerberunterkunft Am Aichgrund 1, 

Wohn- und Gewerbegebäude Am Waldrand 1 und 3). Das Plangebiet grenzt im 

Südosten an ein Waldgebiet. Östlich des bestehenden Schotterparkplatzes des 

Musikerheims grenzt ein jüngerer Baum- und Strauchbestand an. 
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Abbildung 2 Lage des Untersuchungsgebietes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 3 Geltungsbereich des Bebauungsplans 
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Abbildung 4 a, b Gebäude „Am Waldrand 1 und 3“ 
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Abbildung 5 Asylbewerberunterkunft „Am Aichgrund 1“ 
 

 

 

 

Abbildung 6 Musikerheim „Am Aichgrund 2“ 
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4 Abschichtung relevanter Arten – Relevanzprüfung 

 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale 

erfolgt unter Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der ge-

planten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine gestufte Abschichtung 

der in Baden-Württemberg vorkommenden europarechtlich geschützten Arten 

nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie. Die 

Nichtrelevanz einer Art begründet sich entweder durch die Lage des Vorhabens-

wirkraums außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art (A), durch eine 

fehlende Habitateignung innerhalb des Vorhabenwirkraums (H) oder durch eine 

projektspezifisch so geringe Betroffenheit (B), dass mit hinreichender Sicherheit 

davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände erfüllt werden 

können. Das jeweilige Abschichtungskriterium ist in der nachfolgenden  Tabelle  

artspezifisch  angegeben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die sich ein Vor-

kommen im Vorhabenswirkraum und eine projektbezogene Betroffenheit nicht 

ausschließen lassen, bilden die artenschutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 

Vögel 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

X Brutvögel   vgl. Kap. 5 

 Rastvögel X  

kein Habitatpotenzial  Zugvögel X  

 Wintergäste X  

Säugetiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biber 

Castor fiber 
X   

 
Feldhamster 

Cricetus cricetus 
X   

X 
Haselmaus 

Muscardinus avellanarius 
  vgl. Kap. 7 

 
Luchs 

Lynx lynx 
X   

 
Wildkatze 

Felis silvestris 
X   

 
Wolf 

Canis lupus 
X   

X 
Artengruppe „Fledermäuse“ 

Microchiroptera 
  vgl. Kap. 8 

Reptilien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Äskulapnatter 

Zamenis longissima 
X   
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Europäische Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 
X   

 
Mauereidechse 

Podarcis muralis 
X   

 
Schlingnatter 

Coronella austriaca 
X   

 
Westliche Smaragdeidechse 

Lacerta bilineata 
X   

X 
Zauneidechse 

Lacerta agilis 
  vgl. Kap. 6 

Amphibien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpensalamander 

Salamandra atra 
X   

 
Europäischer Laubfrosch 

Hyla arborea 
X   

 
Geburtshelferkröte 

Alytes obstetricans 
X   

 
Gelbbauchunke 

Bombina variegata 
X   

 
Kammmolch 

Triturus cristatus 
X   

 
Kleiner Wasserfrosch 

Rana lessonae 
X   

 
Knoblauchkröte 

Pelobates fuscus 
X   

 
Kreuzkröte 

Bufo calamita 
X   

 
Moorfrosch 

Rana arvalis 
X   

 
Springfrosch 

Rana dalmatina 
X   

 
Wechselkröte 

Bufo viridis 
X   

Schmetterlinge 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Apollofalter 

Parnassius apollo 
X   

 
Blauschillernder Feuerfalter 

Lycaena helle 
X   

 

Dunkler Wiesenknopf- 

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 

X   

 
Eschen-Scheckenfalter 

Euphydryas maturna 
X   
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Gelbringfalter 

Lopinga achine 
X   

 
Großer Feuerfalter 

Lycaena dispar 
X   

 
Haarstrangwurzeleule 

Gortyna borelii lunata 
X   

 

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 

X   

 
Nachtkerzenschwärmer 

Proserpinus proserpina 
X   

 
Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea arion 
X   

 
Schwarzer Apollofalter 

Parnassius mnemosyne 
X   

 
Wald-Wiesenvögelchen 

Coenonympha hero 
X   

Käfer 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpenbock 

Rosalia alpina 
X   

 
Eremit, Juchtenkäfer 

Osmoderma eremita 
X   

 
Heldbock 

Cerambyx cerdo 
X   

 

Schmalbindiger Breitflügel- 

Taumelkäfer 

Graphoderus bilineatus 

X   

 
Vierzähniger Mistkäfer 

Bolbelasmus unicornis 
X   

Libellen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Asiatische Keiljungfer 

Gomphus flavipes 
X   

 
Große Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis 
X   

 
Grüne Flussjungfer 

Ophiogomphus cecilia 
X   

 
Sibirische Winterlibelle 

Sympecma paedisca 
X   

 
Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis 
X   

Weichtiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Bachmuschel 

Unio crassus 
X   
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Zierliche Tellerschnecke 

Anisus vorticulus 
X   

Pflanzen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biegsames Nixenkraut 

Najas flexilis 
X   

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 

Myosotix rehsteineri 
X   

 
Dicke Trespe 

Bromus grossus 
X   

 
Frauenschuh 

Cypripedium calceolus 
X   

 
Kleefarn 

Marsilea quadrifolia 
X   

 
Kriechender Sellerie 

Apium repens 
X   

 
Liegendes Büchsenkraut 

Lindernia procumbens 
X   

 
Prächtiger Dünenfarn 

Trichomanes speciosum 
X   

 
Sand-Silberscharte 

Jurinea cyanoides 
X   

 
Sommer-Schraubenstendel 

Spiranthes aestivalis 
X   

 
Sumpf-Glanzkraut 

Liparis loeselii 
X   

 
Sumpf-Siegwurz 

Gladiolus palustris 
X   

Abschichtungskriterien 

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände 

nach § 44 (1) BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant 

(X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum möglich; Erfüllung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung von Maßnah-

men = prüfrelevant 

A/H:  X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der  

Art(en) (A)  oder: innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) 

grundsätzlich nicht erfüllt (H) 

B:  X  = Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG können trotz (möglichem) Vorkommen 

der Art(en) ausgeschlossen werden (z.B. keine Habitat-Betroffenheit, fehlende Empfind-

lichkeit, geringe Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 

 

Für die Arten(gruppen) Vögel, Fledermäuse Reptilien und Haselmaus ist Habi-

tatpotential vorhanden, weshalb ein Vorkommen sowie eine Betroffenheit nicht 

ausgeschlossen werden kann. Eine Bewertung im Sinne von § 44 (1) Nr. 1 bis 3 

BNatSchG ist erst anhand zusätzlicher Daten möglich, weshalb eine vertiefende 



B-Plan „Liebenau I, 3. Änderung“ in Waldenbuch  
Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes 13 

Untersuchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich ist (vgl Kap. 5-8). 

Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbrei-

tungssituation der einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer artenschutz-

rechtlich relevanter Arten bzw. Artengruppen einschließlich ihrer Entwicklungs-

formen nicht zu erwarten. 

 

 

5 Vögel 

 

5.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 5 Begehungen im Zeitraum April bis Juni 

2019 durchgeführt (13.04., 25.04., 13.05., 26.05. und 07.06.). Die Kartierungen 

erfolgten während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden bzw. Abenddämme-

rung und den Nachtstunden bei günstigen Witterungsbedingungen. Für den 

Nachweis schwer zu erfassender Arten wurden Klangattrappen eingesetzt. Alle 

visuell oder akustisch registrierten Vögel wurden in eine Gebietskarte eingetragen 

und der Status der Vogelarten durch die jeweiligen Aktivitätsformen protokolliert 

(Südbeck et al. 2005). Aus diesen Daten wurde für jede Art ein Gebietsstatus fest-

gelegt. 

 

5.2 Ergebnisse 

 

Im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum wurden insgesamt 20 Vo-

gelarten nachgewiesen. Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen 

Vogelarten mit Angaben zum Status, Bestandstrend in Baden-Württemberg, recht-

lichen Schutzstatus und zur Gilde (Neststandorte) ist in Tabelle 1 dargestellt. Arten 

mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz sind in einer der folgenden 

Schutzkategorien zugeordnet: 

● in einem Anhang der EU-Vogelschutzrichtlinie 

● streng geschützt nach BArtSchV 

● in der landesweiten oder bundesweiten Roten Liste 

● in der landesweiten oder bundesweiten Vorwarnliste 

Für 10 Vogelarten liegen ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen im Plan-

gebiet vor (Tab. 1).  

Ubiquitäre Brutvogelarten des Plangebiets sind Gehölzfreibrüter, Gebäudebrüter 

und Unterholzbrüter. Dabei handelt es sich ausschließlich um weit verbreitete und 
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in ihren Beständen ungefährdete Arten (z. B. Amsel, Buchfink, Hausrotschwanz, 

Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaunkönig, Zilpzalp), die mit Ein-

zelrevieren vertreten sind (Tab. 1). 

Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelart des angrenzenden Kontaktle-

bensraums ist der Haussperling als Art der landesweiten Vorwarnliste (Tab. 1, 

Abb. 7). Die Bestände dieser Art sind landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 

um mehr als 20 % zurückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet (Bauer et al. 

2016). Mehrere Brutpaare konnten am Gebäude „Liebenaustraße 85“ im Norden 

des Plangebiets (außerhalb des Geltungsbereichs) festgestellt werden. Die Anzahl 

der Brutpaare wurde jedoch nicht quantitativ erfasst. 

Blaumeise, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Kleiber, Kohlmeise und Rabenkrähe 

nutzten das Plangebiet ausschließlich zur Nahrungssuche (Tab. 1). 

 

Tabelle 1 Liste der nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet (PG) und angrenzen-

den Kontaktlebensraum. Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelar-

ten sind grau hinterlegt. 

Art Abk Status Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 

    PG Kontakt   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 

Amsel A B B zw +1 — — — b 

Blaumeise Bm N B h +1 — — — b 

Buchfink B B B zw -1 — — — b 

Buntspecht Bs N   h 0 — — — b 

Eichelhäher Ei N   zw 0 — — — b 

Elster E N   zw +1 — — — b 

Hausrotschwanz Hr B   g 0 — — — b 

Haussperling H  B g -1 V V — b 

Heckenbraunelle He B   zw 0 — — — b 

Kleiber Kl N B h 0 — — — b 

Kohlmeise K N B h 0 — — — b 

Mönchsgrasmücke Mg B B zw +1 — — — b 

Rabenkrähe Rk N   zw 0 — — — b 

Ringeltaube Rt   B zw +2 — — — b 

Rotkehlchen R B B b 0 — — — b 

Schwanzmeise Sm B   zw 0 — — — b 

Singdrossel Sd B B zw -1 — — — b 

Sumpfmeise Sum   B h 0 — — — b 

Zaunkönig Z B B b 0 — — — b 

Zilpzalp Zi B B b 0 — — — b 

 

 
Erläuterungen: 

  
Status: 

 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  N Nahrungsgast 
Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)   
Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   

 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 
 V Vorwarnliste  f Felsbrüter 
 – nicht gefährdet  g Gebäudebrüter 
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EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  h/n Halbhöhlen-/ 
 I in Anhang I gelistet   Nischenbrüter 
 – nicht in Anhang I gelistet  h Höhlenbrüter 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  r/s Röhricht-/  
 b besonders geschützt   Staudenbrüter 
 s streng geschützt  zw Zweigbrüter 
Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
    

 

 

Abbildung 7 Revierzentren artenschutzrechtlich hervorgehobener Brutvogelarten im  

  angrenzenden Kontaktlebensraum. H - Haussperling  

 

 

5.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den 

Regelungen des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 

44 (1) in Verbindung mit Abs. 5 erfolgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- 

oder Ausgleichmaßnahmen. Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmun-

gen des § 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen essenziellen 

Habitatbestandteil darstellen. 
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5.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-

stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Durch Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse können unbeabsichtigt auch Vögel 

und ihre Entwicklungsstadien (Eier, Nestlinge) getötet oder zerstört werden. Damit 

wäre der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. 

Das Eintreten des Verbotstatbestands lässt sich vermeiden, indem  Gehölzrodun-

gen und Gebäudeabrisse außerhalb der Brutzeiten, in den Herbst- und Wintermo-

naten (Anfang Oktober bis Ende Februar*) durchgeführt werden. Adulte Tiere 

können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

* Anmerkung: Das Vorkommen von Gebäudefledermäusen schränkt die Abbruch-

zeiten weiter ein auf Anfang November bis Ende Februar (vgl. Kap. 8.4.1). 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichti-

gung der vorgeschlagenen Maßnahmen (Kap. 4.4.1) nicht erfüllt. 

 

5.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 

vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert. 

Wirkungsprognose 

Für die im angrenzenden Kontaktlebensraum vorkommenden Vogelarten und 

Nahrungsgäste ergeben sich sowohl während der Bauausführung als auch nach 

Fertigstellung der Wohngebäude dauerhafte Störungen durch Lärm und visuelle 

Effekte (z. B. Baustellenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, anthropogene Nut-

zung), die den Reproduktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffekte entfalten 

können. 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, 

wenn sich als Folge der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionser-

folg entscheidend und nachhaltig verringert. 
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In ihrer Dimension sind die Störungen nicht geeignet, die Erhaltungszustände der 

lokalen Populationen der weit verbreiteten und nicht gefährdeten Brutvogelarten 

zu verschlechtern. Störungen stellen für in ihren Beständen nicht gefährdete Arten 

keinen relevanten Wirkfaktor dar (Trautner & Jooss 2008). Besonders störungs-

sensitive Arten, seltene bzw. in ihren Beständen gefährdete Arten konnten nicht 

nachgewiesen werden. Es sind daher keine erheblichen Störungen zu erwarten, 

die zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände der lokalen Populationen 

der vorkommenden Brutvogelarten führen. 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Er-

haltungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung 

im Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht er-

füllt wird. 

 

5.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Durch Gehölzrodungen und den Abbruch der Gebäude „Am Waldrand 1 und 3“ 

werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die im Gebiet festgestellten Gehölz-

freibrüter und Gebäudebrüter in Anspruch genommen.  

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können 

grundsätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt 

werden. 

Ubiquitäre Gehölzfreibrüter und Gebäudebrüter 

Mit der Rodung von Gehölzen und dem Abriss der Gebäude „Am Waldrand 1 und 

3“ gehen einzelne Fortpflanzungs- und Ruhestätten ubiquitärer Vogelarten verlo-

ren (z. B. Amsel, Buchfink, Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, 

Zaunkönig, Zilpzalp). Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche wenig 

spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet und nicht gefährdet. Auf Grund der Be-

troffenheit von nur einzelnen Revieren dieser Arten kann davon ausgegangen 

werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adäquate und unbe-

setzte Ersatzhabitate finden können. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten gewahrt. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werden somit für diese Ar-

tengruppe nicht erfüllt. 
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Kontaktlebensraum 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Brutvogelarten im angrenzenden Kon-

taktlebensraum werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt und können wei-

terhin genutzt werden. 

 

5.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Der geeignete Zeitraum für Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse zur Vermei-

dung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln ist Anfang Ok-

tober bis Ende Februar. Das Vorkommen von Gebäudefledermäusen schränkt 

die Abbruchzeiten für Gebäude weiter ein auf Anfang November bis Ende Feb-

ruar (vgl. Kap. 7). 

 

5.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Nicht erforderlich. 

 

5.5 Maßnahmenempfehlungen 

 

Für die Bestandsrückgänge von Gebäudebrütern ist im Wesentlichen das abneh-

mende Brutplatzangebot verantwortlich. Der Mangel geeigneter Brutplätze ist auf 

die zunehmende Versiegelung von Gebäuden im Rahmen energetischer Sanie-

rungsmaßnahmen bzw. durch den Abriss von Gebäuden mit anschließendem 

Neubau zurückzuführen. Es wird daher empfohlen, an den neuen Gebäuden 

Nisthilfen für Gebäudebrüter (z. B. Haussperling, Mauersegler) anzubringen 

bzw. in die Fassaden zu integrieren, um allgemein das Brutplatzangebot zu ver-

bessern. 

 

6 Reptilien 

 

6.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte im Zeitraum April bis September 2019 an ins-

gesamt 8 Terminen bei vorwiegend sonnigen, warmen und trockenen Witterungs-

bedingungen (25.04., 13.05., 26.05., 07.06., 31.07., 14.08., 05.09. und 

28.09.2019). Die geeigneten Flächen wurden langsam abgegangen und die Repti-
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lien durch Sichtbeobachtungen erfasst (Korndörfer 1992, Schmidt & Groddeck 

2006, Hachtel et al. 2009). Zudem wurden potenzielle Versteckmöglichkeiten um-

gedreht und kontrolliert. 

 

6.2 Ergebnisse 

 

Die geeigneten Bereiche für ein mögliches Vorkommen von Reptilien wurden re-

gelmäßig abgesucht. Trotz intensiver Suche an mehreren Terminen konnten we-

der Zauneidechsen noch andere artenschutzrechtlich relevante Arten nachgewie-

sen werden. 

 

6.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

 

Für das Plangebiet liegen keine Reproduktionsnachweise oder Hinweise auf Ein-

zelvorkommen der Zauneidechse oder weiterer artenschutzrechtlich relevanter 

Arten vor. Somit werden durch das Vorhaben weder Einzeltiere gestört oder getö-

tet noch Gelege, Ruhe- oder Winterschlafplätze gestört bzw. zerstört. 

Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht 

erfüllt. 

 

6.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezoge-

nen Funktionsausgleich sind nicht erforderlich. 

 

 

7 Haselmaus 

 

7.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Eine erfolgversprechende Nachweismethode für Haselmäuse ist der Einsatz von 

Haselmaus-Tubes (Abb. 8, Bright et al. 2006). Hierbei handelt es sich um künstli-

che Niströhren, die erfahrungsgemäß von den Tieren gerne als Nisthilfe ange-

nommen werden, so dass die sehr versteckt lebenden Haselmäuse, wenn sie in 

einem Lebensraum vorhanden sind, durch Nester oder Lebendnachweise in die-

sen Niströhren sichtbar gemacht werden können. Am 07.06.2019 wurden 10 Nist-

röhren in der Strauchschicht des Plangebiets installiert und bis Ende Oktober kon-
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trolliert (31.07., 14.08., 05.09., 28.09., 25.10.2019). Zudem erfolgte in diesen Be-

reichen eine stichprobenartige Suche nach charakteristisch aufgenagten Hasel-

nussschalen. 

 

 

Abbildung 8 Niströhre zur Erfassung von Haselmäusen. 

 

7.2 Ergebnisse 

 

In den Niströhren konnten weder lebende Tiere noch die typischen Nester nach-

gewiesen werden. Charakteristisch aufgenagte Haselnussschalen waren ebenfalls 

nicht zu finden. Damit fehlen konkrete Hinweise für ein Vorkommen der Hasel-

maus im Plangebiet. 

 

7.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 (1) BNatSchG 

 

Da Hinweise auf ein Vorkommen der Haselmaus im Plangebiet trotz intensiver 

Suche unter Anwendung aller zur Verfügung stehenden, erfolgversprechenden 

Methoden ausblieben, ist davon auszugehen, dass die Haselmaus im Plangebiet 

nicht vorkommt. Folglich werden die Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) Nr. 1 bis 

3 BNatSchG nicht berührt. 

Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht 

erfüllt. 
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7.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung bzw. vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen sind nicht erforderlich. 

 

 

8 Fledermäuse 

 

8.1  Methoden 

 

Im Hinblick auf das Quartierpotenzial erfolgte zunächst eine Übersichtserfassung 

am 24.05.2019. Im alten Wohnhaus (Am Waldrand 1) wurde der Dachboden auf 

Fledermausbesatz inspiziert, wobei auch auf indirekte Spuren wie Kotpellets, Ge-

ruch, verfärbte Hangplätze, Mumien oder Fraßreste geachtet wurde. Am 24.05. 

und am 10.07.2019 erfolgten konkrete Ausflugbeobachtungen an allen relevanten 

Gebäuden im Untersuchungsgebiet mit Hilfe eines Ultraschalldetektors (Batlogger 

M, Elekon, CH). Die Lautaufnahmen und Sonagramme wurden am PC mit Hilfe 

der Programme BatExplorer und BatSound analysiert. 

 

8.2 Ergebnisse 

 

8.2.1 Artenspektrum 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten im Plangebiet insgesamt 4 

Fledermausarten nachgewiesen werden. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgelistet und demzufolge national streng geschützt.  

 

Tabelle 2 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Art 

Wissenschaftl. Name 

 

Deutscher Name 

 

FFH 

 

§ 

 

RL B-W 

 

RL D 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 G 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 V 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV s 2 D 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 * 

Erläuterungen: 
Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003) 

2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 D Daten defizitär, Einstufung nicht möglich 
 V Vorwarnliste  
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 * nicht gefährdet 
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  

II Art des Anhangs II  
IV Art des Anhangs IV 

§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien 
und Verordnungen 

 s streng geschützte Art 

 

Etwa 90 % aller registrierten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus, am 

Waldrand beim Musikverein zeigte die Breitflügelfledermaus mit einem Anteil von 

etwa 8 % noch eine nennenswerte Aktivität. Alle übrigen Arten waren – ebenfalls 

am Waldrand – eher sporadisch vertreten. 

 

8.2.2 Quartierpotenzial 

Aus der Inspektion des Dachbodens des alten Wohnhauses Am Waldrand 1 erga-

ben sich keine Hinweise auf Fledermäuse. Das Vorhandensein einiger Spinnen-

netze und Wespennester ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Dachboden von 

Fledermäusen nicht genutzt wird. 

Aus den Ausflugbeobachtungen ergaben sich zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf 

ein Fledermausquartier im Untersuchungsgebiet. Alle registrierten Fledermäuse 

jagten fast ausschließlich am Waldsaum im Bereich des Musikvereinsgebäudes 

bzw. der Flüchtlingsunterkunft. 

Im Gehölzbestand ist für Fledermäuse kein Quartierpotenzial in Form geeigneter 

Baumhöhlen und Spalten vorhanden. Ein frostgeschütztes Gebäudequartier, z.B. 

ein für Fledermäuse zugänglicher alter Gewölbekeller, ist im Untersuchungsgebiet 

nicht vorhanden. 

 

Steckbriefe der Fledermausarten im Gebiet 

 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Siedlungsfledermaus. Ihre Jagdgebiete sind 

Grünlandflächen mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldränder, größere Gewässer, Streu-

obstwiesen, Parks und Gärten. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von 1-6,5 

km um die Quartiere. Wochenstuben von 10-70 (max. 200) Weibchen befinden sich an 

und in Spaltenverstecken oder Hohlräumen von Gebäuden (z. B. Fassadenverkleidungen, 

Zwischendecken, Dachböden). Einzelne Männchen beziehen neben Gebäudequartieren 

auch Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapel. Die Breitflügelfledermaus ist ausgespro-

chen orts- und quartiertreu. In Baden-Württemberg wurde die Breitflügelfledermaus als 

stark gefährdete Art eingestuft (Braun et al. 2003). Genauere Untersuchungen der letzten 

Jahre zeigten jedoch, dass diese Art öfter vorkommt als bislang angenommen, allerdings 

ist sie nirgends häufig. 
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Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Das Große Mausohr ist eine wärmeliebende Art, die klimatisch begünstigte Täler und 

Ebenen bevorzugt. Jagdhabitate sind Laubwälder, kurzrasiges Grünland, seltener Nadel-

wälder und Obstbaumwiesen. Die Jagd auf große Insekten (Laufkäfer etc.) erfolgt im 

langsamen Flug über dem Boden und auch direkt auf dem Boden. Zu den Jagdhabitaten 

werden Entfernungen von 10 bis 15 km zurückgelegt. Wochenstuben befinden sich fast 

ausschließlich in Dachstöcken von Kirchen. Einzeltiere sowie Männchen- und Paarungs-

quartiere finden sich auch in Baumhöhlen oder Nistkästen. Die Überwinterung erfolgt in 

Felshöhlen, Stollen oder tiefen Kellern. In Baden-Württemberg ist das Große Mausohr 

stark gefährdet (Braun et al. 2003).  

 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Der Kleine Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die in waldreichen und struktur-

reichen Parklandschaften vorkommt. Seine Jagdgebiete sind Waldlichtungen, Kahlschlä-

ge, Waldränder und Waldwege. Außerdem werden Offenlandlebensräume wie Grünlän-

der, Hecken, Gewässer und beleuchtete Plätze im Siedlungsbereich aufgesucht. Kleine 

Abendsegler jagen im freien Luftraum in einer Höhe von meist über 10m. Die individuellen 

Jagdgebiete können 1-9 (max. 17) km weit vom Quartier entfernt sein. Als Wochenstu-

ben- und Sommerquartiere werden vor allem Baumhöhlen, Baumspalten sowie Nistkäs-

ten, seltener auch Jagdkanzeln oder Gebäudespalten genutzt. In Baden-Württemberg ist 

diese Art stark gefährdet (Braun et al. 2003).  

 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor 

allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Als Hauptjagdgebiete die-

nen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder. Im Siedlungs-

bereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen aufgesucht. Die Tiere 

jagen in 2-6 m Höhe im freien Luftraum oft entlang von Waldrändern, Hecken und Wegen. 

Die individuellen Jagdgebiete können bis zu 2,5 km um das Quartier liegen. Als Wochen-

stuben werden fast ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht, 

insbesondere Hohlräume hinter Fensterläden, Rollladenkästen, Flachdächer und Wand-

verkleidungen. Baumquartiere sowie Nistkästen werden nur selten bewohnt, in der Regel 

nur von einzelnen Männchen. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Ab Anfang/Mitte 

August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer 

zu „Invasionen“, bei denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in 

großer Zahl in Gebäude einfliegen. Die Zwergfledermaus wird in der Roten Liste der Säu-

getiere Baden-Württembergs (Braun et al. 2003) als gefährdet eingestuft. 
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8.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 (1) BNatSchG 

 

8.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-

stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Im Eingriffsbereich sind Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse in und an ein-

zelnen Gebäuden – insbesondere am alten Gebäude Am Waldrand 1 – vorhan-

den. Hinweise auf ein Wochenstubenquartier oder ein Winterquartier liegen nicht 

vor, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Holzlager oder ein-

zelne Spalten hinter der Holzverschalung am Gebäude Am Waldrand 1 im Som-

mer gelegentlich als Ruhestätte einzelner Tiere genutzt werden. Zur Vermeidung 

der unbeabsichtigten Verletzung oder Tötung von Individuen in den Sommerquar-

tieren sind geeignete Abrisszeiten im Zuge der Baufeldfreimachung zu beachten. 

Der geeignete Zeitraum wäre Anfang November bis Ende Februar.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksich-

tigung der vorgeschlagenen Maßnahme nicht erfüllt. 

 

8.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 

vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert. 

Die Störung einer Wochenstube (Fortpflanzungsstätte) oder eines Winterquartiers 

durch baubedingten Lärm und Erschütterungen oder durch Licht ist nicht zu erwar-

ten, da für solche Quartiere im Plangebiet keine Hinweise vorliegen. Insgesamt 

sind keine Störungen zu erwarten die geeignet wären, den Erhaltungszustand der 

lokalen Fledermaus-Populationen zu verschlechtern.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 2 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

8.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Hinweise auf ein Wochenstuben- oder Paarungsquartier (Fortpflanzungsstätte) 

oder ein Winterquartier liegen nicht vor. Allerdings kommen einzelne Holzstapel 
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oder die Holzverschalung des Gebäudes Am Waldsaum 1 als Tagesquartiere ein-

zelner Individuen in den Sommermonaten in Frage. Bei einem Verlust von Ruhe-

stätten sind die Einschränkungen des Verbots zu prüfen, die sich aus dem § 44 (5) 

BNatSchG ergeben, wonach die ökologische Funktion der Lebensstätten im räum-

lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sein muss. Im vorliegenden Fall stehen 

den nachgewiesenen Fledermausarten weitere geeignete Ruhestätten in den un-

mittelbar angrenzenden Gehölzbeständen des Waldgebietes oder in den angren-

zenden Siedlungsbereichen in ausreichendem Umfang zur Verfügung, so dass die 

ökologische Kontinuität im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist.  

Die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

 

8.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

8.4.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Um eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zuge der Baufeldfreimachung 

zu vermeiden, müssen Abrissarbeiten im Hinblick auf Sommerquartiere der Fle-

dermäuse in der Zeit zwischen Anfang November und Ende Februar erfolgen. 

 

8.4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Nicht erforderlich. 
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